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§ 15 Stmk. L-DBR Angelobung
 Stmk. L-DBR - Dienst- und Besoldungsrecht der Bediensteten des Landes Steiermark

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.12.2024

Die Bediensteten haben beim Dienstantritt durch Handschlag oder sollte das auf Grund einer körperlichen

Behinderung nicht möglich sein, durch eine andere geeignete Form zu geloben, die Gesetze der Republik Österreich

und des Landes Steiermark zu befolgen und alle mit seinem/ihrem Dienst verbundenen P3ichten treu und

gewissenhaft zu erfüllen.

In Kraft seit 01.01.2003 bis 31.12.9999
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